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"Auch den Landtag über zukünftige Möglichkeiten der gemeinsamen Wissenschaftskooperation

informieren"
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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Prof. (Univ. Lima) Dr. Pe-
ter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbin-
ger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Ha-
nisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus 
Kraus, Peter Meyer, Alexander Muthmann, Bern-
hard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Wid-
mann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Auch den Landtag über zukünftige Möglichkeiten 
der gemeinsamen Wissenschaftskooperation in-
formieren 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Aus-
schuss für Wissenschaft und Kunst mündlich sowie 
schriftlich über die Ergebnisse des Prüfauftrags der 
Arbeitsgruppe der Staatssekretäre hinsichtlich der 
Anwendungsmöglichkeiten des neuen Art. 91b Grund-
gesetz (GG) im Hochschulbereich unmittelbar nach 
Veröffentlichung dieser im Rahmen der Gemeinsa-
men Wissenschaftskonferenz (GWK) zu berichten so-
wie den Ausschuss über etwaige weitere Schritte bzw. 
Entwicklungen in der GWK zu unterrichten. 

Begründung: 

Zu Beginn des Jahres 2015 sind erweiterte Koopera-
tionsmöglichkeiten zwischen Bund und Ländern durch 
eine Grundgesetzänderung des Art. 91b GG hinsicht-
lich der Hochschulen in Kraft getreten. Hintergrund 
der Gesetzesänderung waren limitierte Kooperations- 
und damit Fördermöglichkeiten. Gemeinsam konnte 
der Bund mit den Ländern außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen in Fällen überregionaler Be-
deutung nach Art. 91b Abs. 1 Nr. 1 GG institutionell 
fördern. Eine Unterstützung der Einrichtungen von 
Wissenschaft, Forschung und Lehre der Hochschulen 
war jedoch vonseiten des Bundes nicht in gleicher 
Weise möglich. Ziel der Grundgesetzänderung war 
demnach die Schaffung erweiterter Kooperationsmög-
lichkeiten zwischen Bund und Ländern im Wissen-
schaftsbereich. 

Am 22. April vergangenen Jahres wurde nun von Sei-
ten der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) 
eine Staatssekretärsarbeitsgruppe beauftragt, die 
zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten des Art. 91b 
GG im Bereich der Hochschulen zu prüfen. Zwar hatte 
die Bundesregierung in der Gesetzesbegründung (BT-
Drs. 18/2710) einige Anwendungsmöglichkeiten be-
nannt, diese sind jedoch nicht abschließend. In der 
Folge wurde die Arbeitsgruppe beauftragt, die hier 
erwähnten Möglichkeiten der Anwendung des neuen 
Art. 91b GG im Hochschulbereich zu prüfen. Die ent-
sprechenden Ergebnisse sollen der GWK im April 
2017 vorgestellt und ggf. weitere Schritte diskutiert 
werden. 

Da die Grundgesetzänderung hinsichtlich der erwei-
terten Kooperationsmöglichkeiten im Hochschulbe-
reich die Länder unmittelbar betrifft, erscheint es an-
gebracht, auch den bayerischen parlamentarischen 
Gesetzgeber zeitnah über die Ergebnisse des Prüfan-
trags sowie weitere, daran anschließende Entwicklun-
gen im Rahmen der GWK zu unterrichten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Prof. Dr. Michael Piazolo u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/15434 

Auch den Landtag über zukünftige Möglichkeiten der gemeinsa-
men Wissenschaftskooperation informieren 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Prof. Dr. Michael Piazolo 
Mitberichterstatter: Oliver Jörg 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 63. Sit-
zung am 15. März 2017 beraten und e i n s t im m i g  Zustim-
mung empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl,  
Prof. Dr. Michael Piazolo, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, 
Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alexander Muthmann, Bernhard 
Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/15434, 17/16698 

Auch den Landtag über zukünftige Möglichkeiten der gemeinsa-
men Wissenschaftskooperation informieren 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Wissen-
schaft und Kunst mündlich sowie schriftlich über die Ergebnisse des 
Prüfauftrags der Arbeitsgruppe der Staatssekretäre hinsichtlich der An-
wendungsmöglichkeiten des neuen Art. 91b Grundgesetz (GG) im 
Hochschulbereich unmittelbar nach Veröffentlichung dieser im Rah-
men der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) zu berichten 
sowie den Ausschuss über etwaige weitere Schritte bzw. Entwicklun-
gen in der GWK zu unterrichten. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? – 

Auch nicht. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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